
Berücksichtigung eines Überschusses der in Schritt 2
und Schritt 3 der Anlage 2 gebildeten Volumina er-
folgt im jeweiligen Vergütungsvolumen des hausärzt-
lichen bzw. des fachärztlichen Grundbetrages.“

V. § 12 erhält folgende neue Fassung:

„§ 12
Inkrafttreten

Dieser HVM tritt zum 01.07.2016 in Kraft; die Anpassung
des regional vereinbarten Punktwertes auf 10,4361 Cent
erfolgt zum 01.01.2016.“

VI. In der Anlage 2 erhält Schritt 1 folgende neue Fassung:

„Schritt 1 Bestimmung des Vergütungsvolumens für
die haus- und fachärztliche Versorgung

Maßgebend für die quartalsweise Ermittlung und Festset-
zung der RLV und QZV in den jeweiligen Versorgungsbe-
reichen ist die Festlegung sowie Anpassung des Ver-
gütungsvolumens für die haus- und fachärztliche Versor-
gung nach Teil B der Vorgaben der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) nach § 87b Abs. 4 SGB V zur Hono-
rarverteilung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen
in ihrer jeweils gültigen Fassung (Vorgaben KBV). Die Er-
mittlung der Vergütungsvolumen erfolgt dabei aus den
nach Teil B der Vorgaben KBV zu bildenden Grundbeträ-
gen. Dabei werden allgemeine Grundbeträge gebildet für
• Laboratoriumsmedizinische Leistungen (Grundbetrag

„Labor“)
• den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Grundbetrag „ärzt-

licher Bereitschaftsdienst“)
• den hausärztlichen Versorgungsbereich (hausärzt-

licher Grundbetrag)
• den fachärztlichen Versorgungsbereich (fachärzt-

licher Grundbetrag)
sowie zwei versorgungsbereichsspezifische Grundbeträge
im fachärztlichen Versorgungsbereich für
• die Pauschalen für die fachärztliche Grundversor-

gung (Grundbetrag „PFG“)
• die Leistungen der Humangenetik (Grundbetrag

 „genetisches Labor“).
Durch die Multiplikation mit der Zahl der Versicherten, die
im aktuellen Abrechnungsquartal bei der Bestimmung des
Behandlungsbedarfs verwendet wird, und weiteren An-
passungsvorgaben nach Teil B der Vorgaben KBV entste-
hen die jeweiligen Vergütungsvolumina.“

VII. In der Anlage 2 Schritt 2, Abs. 2b) wird folgender Spiegel-
punkt angefügt:

„• für die zu erwartenden Zahlungen für Leistungen, die
im Rahmen einer Inanspruchnahme nach § 76 Abs. 1a
SGB V erbracht werden,“

3. Protokollnotiz

zwischen

dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Ministerium für Inneres und Kommunales

und

der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein,
vertreten durch den Vorstand,

über die Durchführung eines ergänzenden Hautkrebs-
vorsorgeverfahrens
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 

der Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamten des Landes 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Freien Heilfürsorge

Zwischen den Vertragsparteien wird Folgendes vereinbart:

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nord-
rhein-Westfalen lässt den Vertrag über die Durchführung eines
ergänzenden Hautkrebsvorsorgeverfahrens im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung zwischen der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein und der BARMER GEK vom 06.01.2015 für
die Versorgung anspruchsberechtigter Polizeivollzugsbeamtin-
nen/-beamten des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der
Freien Heilfürsorge gegen sich gelten. 

Abweichend zum Vertrag über die Durchführung eines ergän-
zenden Hautkrebsvorsorgeverfahrens im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung zwischen der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein und der BARMER GEK vom 06.01.2015 wird
Folgendes vereinbart:

1. Die Regelungen über die Teilnahmeerklärung der An-
spruchsberechtigten finden keine Anwendung. 

2. Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten bzw. Der-
matologie, die bereits am Vertrag mit der BARMER GEK teil-
nehmen, sind ohne erneutes Genehmigungsverfahren be-
rechtigt, die Leistungen des vorgenannten Vertrages für Po-
lizeivollzugsbeamtinnen/-beamte zu erbringen und gegen-
über der KV Nordrhein abzurechnen.

3. Die 3. Protokollnotiz tritt am 01.02.2016 in Kraft und kann
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Quartals
schriftlich gekündigt werden. 

4. Sollte der Vertrag über die Durchführung eines ergänzen-
den Hautkrebsvorsorgeverfahrens im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung zwischen der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein und der BARMER GEK vom 06.01.2015
gekündigt werden, wird diese Protokollnotiz zeitgleich ge-
genstandslos.
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Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder
werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke heraus-
stellen, so wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen des Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine
angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten
kommen soll, was die Vertragsschließenden gewollt haben
oder nach Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden,
soweit sie den Punkt beachtet hätten.

Düsseldorf, den 09.02.2016

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
Dr. med. Peter Potthoff, Mag. iur. Bernhard Brautmeier
Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender

Ministerium für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen
Wolfgang Düren
Ministerialdirigent
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